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 Veröffentlicht am 21.10.1987

Norm

AHG §1 Ca

Rechtssatz

Organe der Rechtsträger sind ausnahmslos verp2ichtet, sich rechtmäßig zu verhalten, so daß die Behauptungslast und

Beweislast für mangelndes Verschulden bei Nichterfüllung dieser Rechtspflicht stets den Rechtsträger trifft.
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